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Nicht nur Homeoffice (Heimarbeit statt tägliches Pen-
deln), Streaming (Champions- League und Bundesliga), 
Smart- Home und Cloudnutzung sind wichtige Gründe 
für eine gute und stabile Internetanbindung, auch für Bil-
dung oder Hauskrankenpflege ist es wichtig, rechtzeitig 
für eine entsprechende Anbindung zu sorgen.

In unserem Gemeindegebiete gibt es zwei große Förd-
ergebiete, in denen derzeit nach Interessenten für einen 
Glasfaseranschluss gesucht werden. Von der Fiber Service 
OÖ, die ein Unternehmen des Landes OÖ ist, wurden die 
Firmen siticom und Strabag für jeweils eine Förderregion 
beauftragt die Leitungsführung und Übergabepunkte zu 
planen und mit Interessenten Leitungsvereinbarungen 
abzuschließen.

Zeitgleich wurden die Fördergebiete bei der Österreichi-
schen Forschungsförderungsgesellschaft für eine Förde-
rung eingereicht. Damit der Ausbau förderfähig ist, muss 
eine Anschlussquote von rund 50% (abhängig von den 
Ausbaukosten) erreicht werden. 

Bei Verwirklichung des Projektes haben Sie die Möglich-
keit unter folgenden Anschlussvarianten zu wählen: 
Variante A: Kunde schließt nach Baufertigstellung einen 
Internetvertrag auf die Dauer von min. 2 Jahren bei ei-
nem Provider ab. Kosten: 300,00 €

Variante B: Kunde bereitet alles für den Glasfaseran-
schluss bis zur „OTO-Dose“ vor und nimmt keinen Vertrag 
bei einem Provider. Der Glasfaseranschluss wird fix-fer-
tig hergestellt. Der Anschluss an das Glasfasernetz kann 
nachträglich ohne weitere Arbeiten durch den Provider 
einfach installiert werden. Kosten: 800,00 €
Variante kA: Es ist kein Anschluss gewünscht. Das 7mm 
Leerrohr bleibt an der Grundstücksgrenze liegen und es 
wird kein Glasfaserkabel eingeblasen. Es fallen keine Kos-
ten an. Jedoch betragen die nachträglichen Kosten für 
den Anschluss mind. 1.500 € (bzw. nach Aufwand).

Die Mitarbeiter der Firmen siticom und Strabag werden 
sind bemüht Sie zu Hause zu erreichen oder eine Informa-
tion zu hinterlegen. 

Die Fördergebiete teilen sind wie folgt aufgeteilt: 
STRABAG: Bachhäuseln, Baumgarting, Bugram, Egger-
ding, Gramberg, Hinterleiten, Höft, Hörbach, Kroißbach, 
Leithen, Moos, Mühlberg, Niederbauern, Obeltsham, 
Obergrünbach, Oberhöftberg, Salfing, Sölliberg, Unter-
bergham, Untergrünbach, Unterhöftberg 
Die Mitarbeiter der Fa. Strabag sind unter 0676/7251221 
zu erreichen

Siticom: Aferhagen, Aspoltsberg, Bernhartsdorf, Buch-
leiten, Felling, Föching, Gröming, Grub, Hairedt, Hofing, 
Holzing, Hörmeting, Kronleiten, Lenglach, Mairhof, 
Mösenedt, Mühlbach, Oberaffnang, Oberepfenhofen, 
Obergmain, Ohrenschall, Seiring, Unteraffnang, Untere-
pfenhofen, Untergmain, Watzing, Weinberg
Die Mitarbeiter der Fa. Siticom sind unter 0664 / 9927 
4008 zu erreichen 

Im Mittelteil dieser Gemeindezeitung finden Sie die Lei-
tungsvereinbarung, diese liegt auch am Gemeindeamt im 
Bürgerservice auf und kann auch gerne dort abgegeben 
werden. 

Jede Vereinbarung die abgeschlossen wird erhöht die 
Chance auf Verwirklichung des Glasfaserausbaues in Gas-
poltshofen. 

Falls Sie außerhalb der Förderregionen wohnen, sind wir 
daran interessiert, wie zufrieden Sie mit Ihrem Internet-
anschluss sind. Schreiben Sie ein Email an gemeinde@gas-
poltshofen.ooe.gv.at . Wir freuen uns über jede Informa-
tion und versuchen bei Bedarf beim betroffenen Provider 
zu intervenieren.
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Verpachtung Buffet im 

Freibad Gaspoltshofen

Nachstehende Ausschreibung wird öffentlich 
kundgemacht:

Die Marktgemeinde Gaspoltshofen schreibt 
hiermit das Freibad-Buffet, Badgasse 3a, 4673 

Gaspoltshofen, mit 01. Mai 2020 zur Verpachtung 
aus.

Eine Besichtigung ist nach vorheriger 
Terminvereinbarung jederzeit möglich.

Bewerber müssen die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen zur Führung eines Buffetbetriebes 
erfüllen. Sonstige Bedingungen sind dem 
Pachtvertragsentwurf, der im Marktgemeindeamt 
aufliegt, zu entnehmen.

Bewerbungen sind bis 22.11.2019 schriftlich an die 
Marktgemeinde Gaspoltshofen, Hauptstraße 53, 4673 
Gaspoltshofen zu richten oder auf elektronischem 
Wege gemeinde@gaspoltshofen.ooe.gv.at zu 
übermitteln. Interessenten werden ersucht ein 
entsprechendes Angebot, aus dem die Höhe des 
Pachtzinses excl. MwSt und eine Beschreibung der 
beabsichtigten Betriebsführung hervorgehen.

Der Bürgermeister: Ing. Wolfgang Klinger, eh.

Fahrverbot Radweg 

Haager Lies

Von Anrainern der 
aufgelassenen Haager Lies 
Bahntrasse wurde mehrfach 
gemeldet, dass Mopeds, 
Motorräder, Traktoren und 
Autos auf dem asphaltierten 
Teil des projektierten Geh-  
und Radweges fahren. 
Die Absperrungen und 
Beschilderungen sind deutlich 
sichtbar aufgestellt. Es wurde 
auch die Polizei informiert und 
aufgefordert diesen Abschnitt 

öfters zu kontrollieren. 

Wir bitten dringend um Beachtung des Fahrverbotes!

Beihilfe für Erstbesamung bei 

Rindern
Förderungsanträge für die Erstbesamung von 
Rindern für das Jahr 2019 sind bis spätestens Freitag, 
13.12.2019 im Marktgemeindeamt zu stellen. Die 
Belegscheine sind mitzubringen!

Danke!

Ärzteurlaube 

3. Quartal 2019
Dr. Bindreiter 23.12.-27.12. und  
Dr. Tockner 30.12.

Hecken und Sträucher zurück-

schneiden
Schöne, gepflegte Gartenanlagen sind ein wichtiger 
Beitrag für einen schönen Ort. Leider wird dabei aber 
fallweise übersehen, dass Sträucher und Hecken, die 
auf den Straßenraum herauswachsen zur Gefahr für 
die Verkehrsteilnehmer/innen werden können. 

Bäume und Sträucher, die auf Straßen und Gehsteige 
hinausreichen, sind nicht nur sichtbehindernd, 
sondern stören auch die Passanten. Gerade bei 
Gehsteigen, Ausfahrten oder in der Nähe von 
Verkehrsschildern können Sichtbehinderungen zu 
gefährlichen Situationen führen. Wird dadurch ein 
Unfall verursacht, können die Eigentümer/innen 
haftbar gemacht werden. 

Bitte achten Sie darauf, dass ihre Sträucher und 
Hecken großzügig zurück geschnitten werden, um zu 
verhindern, dass die Pflanzen bei Nässe oder Schnee 
in den Öffentlichen Raum gedrückt werden und 
Fußgänger beim Benutzen des Gehsteiges behindern. 

Bedenken Sie bitte auch, dass im Ortsgebiet entlang 
ihrer Liegenschaft eine Räum- und Streupflicht 

für die Eigentümer/
innen besteht. Unsere 
Bauhofmitarbeiter sind 
bemüht die Gehsteige 
zu räumen und zu 
streuen, falls dies 
durch mangelhaftes 
Zurückschneiden der 
Sträucher und Hecken 
nicht möglich ist, ist der 
Winterdienst zur Gänze 
durch die Eigentümer/
innen durchzuführen. 
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Information zu Behinderten- 

und Familienparkplätzen

Personen mit 
Mobilitätseinschränkung, 
die auf einen fahrbaren 
Untersatz angewiesen 
sind, haben es nicht 
leicht. Deshalb hat auch 
der Gesetzgeber dieser 
ohnedies benachteiligten 
Personengruppe gewisse 

Begünstigungen im Straßenverkehr zuerkannt. 
So werden sogenannte "Behindertenparkplätze" 
errichtet. Diese dürfen nur Personen, die über einen 
Parkausweis nach § 29 b StVO verfügen, benutzen. 

Familienparkplätze sind nicht in der StVO geregelt, 
sollten aber für Eltern mit kleinen Kindern reserviert 
bleiben. 

Danke an alle, die Verantwortungsbewusstsein 
zeigen und die gekennzeichneten Parkplätze für die 
betroffenen Personen frei halten.

Gesunde Schuljause 

in der VS Gaspoltshofen
 
Seit 2002 gibt es in der Volksschule Gaspoltshofen in 
der großen Pause eine Schuljause zu kaufen. Diese 
findet dienstags statt und wird immer von einigen 
Müttern zubereitet.

Für die Kinder ist es eine willkommene Abwechslung!

Die Jause wird immer frisch zubereitet. Wir 
verwenden Vollkornmehl und wenn möglich 
regionale Lebensmittel. Unser Ziel ist es, den Kindern 
zu zeigen, wie wichtig und wohlschmeckend gesunde 
Ernährung ist.

Wir suchen immer Personen, die unser Team 
unterstützen wollen. 

Bitte meldet euch bei den Köchinnen oder bei Sabine 
Mittermayr (Tel.:0680/1430211)

Jeder kann mitmachen, 
auch Omas sind 
herzlich willkommen.

Winterdienst 2019/20 
Bereitschaftsdienst –  
Bauhof: von KW 44/19 bis 12/20

Telefonnummern:
 
Streudienst Altenhof nördliches und östliches Gebiet

SCHEIBMAYR Martin,  
Buchleiten 6, 4682 Geboltskirchen

Tel. 07732/30 24 oder 0676/841 941 836

Räum- und Streudienst Altenhof Ort + süd und 
östliches Gebiet Altenhof

MÖSLINGER Philipp,  
Oberaffnang 10, 4674 Altenhof

Tel. 0664/503 58 59

Räum- und Streudienst Gaspoltshofen nördliches 
und östliches Gebiet

FA. KLINGER 
Schneeberger Peter, Tel. 0664/124 47 69

Räum- und Streudienst Gaspoltshofen  
südliches und östliches Gebiet

FA. ÖHLINGER 
Maxbauer Stefan, Tel. 0664/503 58 57

Räum- und Streudienst Ort Gaspoltshofen + 
 div. Straßenzüge

Mühlleitner Franz 0664/315 72 07

Voraberger Gerhard 0664/840 93 45

Denk Christian  0664/840 93 44

Maier Kurt  0664/840 93 46

Vergessene Badesachen

Sie haben letzten Sommer ein Badetuch, einen 
Badeanzug, Bikini,… im Freibad liegen lassen? 

Am Marktgemeindeamt werden alle Fundstücke 
gelagert. Fragen Sie einfach in der Bürgerservicestelle 
nach. Vielleicht finden ja einige Teile ihre Besitzer 
wieder!
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Einladung zur 

Turmkreuzsteckung

Der Turm der Filialkirche Affnang wurde in den 
letzten beiden Monaten mit Kupferblech bzw. Lär-
chenschindeln neu eingedeckt und vertäfelt. Die be-
vorstehende „Turmkreuzsteckung“ bildet den krö-
nenden Abschluss dieser Arbeiten.

TURMKREUZSTECKUNG am:
Sonntag, den 17. November 2019 mit 
Festgottesdienst um 09:30 in der Halle der Fam. Mit-
termayr - Niedermoar z`Affnang.

Zum anschließenden Frühschoppen und Festaus-
klang laden die Pfarre Gaspoltshofen und die Mit-
glieder der FF Affnang ebenfalls sehr herzlich ein.

Der Reinerlös wird für die Reparatur des Turmes ge-
spendet.
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Die Fiber Service OÖ GmbH ist eine Gesellschaft des Landes OÖ mit dem Auftrag, das Glasfasernetz vor allem in abgelegenen Orten in
Oberösterreich,wo kein kommerzieller Provider ausbauenwürde, auszubauen.Die Errichtung der Anschlüsse und Leitungen erfolgt durch
die Fiber Service OÖGmbH selbst oder durch von ihr beauftragte Dritte. Die Fiber Service OÖGmbH ist nach dem Telekommunikationsgesetz
2003 (TKG 2003) berechtigt, auch an privaten Liegenschaften Leitungsrechte in Anspruch zu nehmen.

Grundstück und Lage

Vertragsgegenstand

Katastralgemeinde-Nr. Grundstücksnummer Einlagezahl Zusatzangabe zum Standort

Verwenden Sie dieses Feld für eine eventuelle Zusatzangabe.

Adressbezeichnung der Liegenschaft (in Ergänzung zur o.a. Grundstücksnummer):
Postleitzahl Ort, Gemeinde

Straße – verwenden Sie ausschließlich die offiziellen Straßenbezeichnungen Hausnummer / Stiege / Objekt

Die Lage der zu errichtenden Leitungen, Schächte, Verteilerkästen, Einleitungspunkt (EP), Anschlusspunkt (AP) ist im Lageplan (Beilage 1),
der integrierende Bestandteil dieser Vereinbarung ist, dargestellt.

Die Anlage wird mit mind. 0,8m Überdeckung verlegt. Ca. 20 cm über dem Leerrohr/Kabel befindet sich ein Warnband. Wenn erforderlich,
z. B. auf Ackerflächen, Abtragslagen, wird die Anlage mit einer Überdeckung von mind. 1m verlegt.

Abweichende Vereinbarung zur Überdeckung

Die Lage bekannter bestehender Einbauten (Anlagen, Drainagen, Wasserleitungen, Grenzzeichen und dergleichen) wird in Abstimmung mit
dem Grundstückseigentümer in einem Vor-Ort Gespräch ermittelt und beim Bau berücksichtigt. Der Grundeigentümer haftet nicht für
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Erteilte Rechte
Mit diesem Vertrag räumt der Grundeigentümer (siehe Folgeseite - Vertragspartner und Miteigentümer) gegenüber Fiber Service OÖ
GmbH und dem Rechtnachfolger auf Bestandsdauer der Anlage die nachfolgend ausgewählten Rechte auf dem vertragsgegenständlichen
Grundstück gemäß vereinbarter Lage ein (die ausgewählten Rechte sind vom Grundeigentümer angekreuzt):

Durchleitung
JA NEIN

Das Recht, ein Kunststoff-Leerrohr mit einem Durchmesser je nach Anforderung von bis zu 50mm oder einen Standard Rohrverbund
(18×7mm oder 12×7mm oder 4×14,2mm oder Vergleichbares); alternativ dazu Einzelrohr 14,2mm oder 7mm oder Vergleichbares und
darin Glasfaserkabel mit einem Durchmesser je nach Anforderung unterirdisch zu verlegen.

JA NEIN
Das Recht, im unmittelbar an das öffentliche Gut angrenzenden Bereich einen Verteilerkasten (samt technischem Equipment) in dem
Ausmaß von 0,8×0,8m oder 0,8×0,53m zu errichten und zwischen der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Gut und dem Verteilerkasten
Kunststoff-Leerrohre mit darin befindlichen Glasfaserkabeln zu verlegen.

JA NEIN
Das Recht, im unmittelbar an das öffentliche Gut angrenzenden Bereich unterhalb der Geländeoberkante einen Schacht mit den Maßen
bis 1,2×0,625m (oder m) so zu setzen, dass die zeitgemäße landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigt wird.

JA NEIN
Die Fiber Service OÖ GmbH verpflichtet sich, eine gesicherte Hausanschlussmöglichkeit bis zum im Plan vereinbarten Anschlusspunkt
auf Eigengrund im Gebäudeumfeld anstelle einer Abgeltung für Leitungsrecht, Schacht, Verteilerkasten und pauschalem Aufwand des
Grundeigentümers zu errichten.

Hausanschluss
JA NEIN

Das Recht, in der vom Grundeigentümer herzustellenden Leerrohrverbindung zwischen dem Verteilerpunkt und dem Einleitungspunkt an
der Innenseite des anzuschließenden Gebäudes („Einleitungspunkt“) ein Glasfaserkabel mit dem erforderlichen Durchmesser (Standard
2,5mm bis 12mm) zu verlegen.

JA NEIN
Das Recht, in der im anzuschließenden Gebäude vom Grundeigentümer herzustellenden Leerrohrverbindung vom Einleitungspunkt zum
Anschlusspunkt, oder wenn mehrere Anschlusspunkte geschaffen werden sollen, dann in den jeweiligen vom Grundeigentümer herzustel-
lenden Leerrohrverbindungen vom Einleitungspunkt zu den betreffenden Anschlusspunkten jeweils ein Glasfaserkabel mit dem erforder-
lichen Durchmesser (Standard 2,5mm bis 12mm) zu verlegen.

Herstellungsverpflichtungen des Grundeigentümers (Hausanschluss)
JA NEIN

auf seinem Grundstück eine bestehende Leerrohrverbindung vom vereinbarten Anschlusspunkt zum vereinbarten Einleitungspunkt an der
Innenseite des anzuschließenden Gebäudes zur Verfügung zu stellen.

JA NEIN
auf seinem Grundstück eine Leerrohrverbindung vom vereinbarten Anschlusspunkt zum vereinbarten Einleitungspunkt an der Innenseite
des anzuschließenden Gebäudes auf eigene Kosten herzustellen. Das Leerrohr für Glasfaser stellt die Fiber Service OÖ GmbH unentgeltlich
zur Verfügung.

JA NEIN
im anzuschließenden Gebäude die benötigte Leerrohrverbindung zum vereinbarten Anschlusspunkt, oder wennmehrere Anschlusspunkte
geschaffen werden sollen, die benötigten Leerrohrverbindungen zu den Anschlusspunkten, auf Kosten des Grundeigentümers herzustellen
oder zur Verfügung zu stellen.

Besondere Bedingungen

Vereinbarung über die Verlegung einer
Telekommunikationsleitung nach TKG 2003
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Vertragspartner
Grundeigentümer und für alle Miteigentümer stellvertretende Kontaktperson für vertragsrelevante Unterlagen:
Titel Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Vorname Zuname

Firmenname, Name laut Vereinsregister oder Bezeichnung der öffentlichen Einrichtung UID Nummer (ATU+8 Ziffern)

Telefonnummer (tagsüber) - bitte mit Vorwahl angeben, z. B. 02345/67890 eMail-Adresse

Postleitzahl Ort

Straße Hausnummer/Stiege/Objekt Tür

Bewirtschafter (Pächter) - wenn zutreffend
Vor- und Zuname oder Firmenname inkl. Firmenbuchnummer Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Telefonnummer (tagsüber) - bitte mit Vorwahl angeben, z. B. 02345/67890 eMail-Adresse

Postleitzahl Ort

Straße Hausnummer/Stiege/Objekt Tür

Unterschrift Grundeigentümer

Datum Ort Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Unterschrift Fiber Service OÖ GmbH

Datum Ort Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung

Nennung und Unterschrift Miteigentümer
Nennung und Zeichnung aller Miteigentümer am gegenständlichen Grundstück gemäß Eigentumsblatt. Die Unterzeichner bestätigen
hiermit vollständig über alle Inhalte, Annexe und Beilagen informiert und einverstanden zu sein.
Vor- und Zuname

Datum, Unterschrift

Vor- und Zuname

Datum, Unterschrift

Vor- und Zuname

Datum, Unterschrift

Vor- und Zuname

Datum, Unterschrift

Stand 2019-Q4 (2019-10-01)- Leitungsrecht LR11.1 gültig bis Widerruf, genannte Beträge inkl. USt.

Vereinbarung über die Verlegung einer
Telekommunikationsleitung nach TKG 2003
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1 Präambel

Durch das Leitungsrecht wird der Grundstückseigentümer in
der freien Verfügung (z.B. Veränderung, Verbauung, Einbau-
ten, zeitgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung) über
sein Grundstück nicht behindert. Erfordert eine solche Verfü-
gung (z.B. anzeigepflichtiges Bauvorhaben) die Entfernung
oder Änderung einer Anlage, oder kann eine solche dadurch
beschädigt werden, so hat der Grundstückseigentümer die
Fiber Service OÖ GmbH in angemessener Frist vor Beginn der
Arbeiten hiervon zu verständigen.
Die neu errichteten Anlagen sind digital vermessen.Wenn für
Baumaßnahmen erforderlich, erhält der Grundeigentümer
auf Anforderung binnen 5 Werktagen einen digitalen Plan-
auszug, sofern vorhanden und keine elektronische Abfrage
möglich ist.
Besteht die Gefahr einer Beschädigung (Näherung zu den An-
lagenteilen) und ist keine Entfernung der Anlage notwendig,
wird die Fiber Service OÖ GmbH auf ihre Kosten innerhalb
von 4 Wochen auf Anfrage des Grundstückseigentümers die
genaue Lage der Leitung in dem notwendigen Ausmaß für
den Grundstückseigentümer ersichtlich kennzeichnen. Die
Fiber Service OÖ GmbH wird die erforderlichen Vorkehrun-
gen, wenn notwendig auch die Entfernung oder Verlegung
ihrer Anlage (z.B. wegen anzeigepflichtiger Bauvorhaben)
binnen längstens 6 Monaten nach Bekanntgabe durch den
Grundeigentümer, auf eigene Kosten durchführen. Erforder-
liche erhebliche Mehraufwendungen des Grundeigentümers
wie z.B. durch händisches Graben oder behutsames Baggern
sind abzugelten. Der/Die Grundeigentümer sichert/sichern
im Umverlegungsfall ausdrücklich zu, dass die Fiber Service
OÖGmbH berechtigt ist, die vertragsgegenständlichen Daten-
kabel und technischen Einrichtungen mit denselben damit
verbundenen Rechten und Pflichten an anderer Stelle auf
dem vertragsgegenständlichen Grundstück zu errichten/ver-
legen. Dieser Absatz gilt nicht für rein der Eigenversorgung
dienende Leitungen.
Bei Gefahr in Verzug (z.B. durch höhere Gewalt, Frostschäden,
unaufschiebbare Reparaturen, usw.) und dadurch erforderli-
che Maßnahmen des Grundeigentümer wird dieser die Fiber
Service OÖ GmbH verständigen. Die Fiber Service OÖ GmbH
wird ehest via Störungshotline die weitere Vorgehensweise
mit dem Grundeigentümer abklären.
Nachdem Abschnitte der Leitungstrassen unter anderem
über in Ihrem Eigentum befindliche unten angeführte Grund-
stücke verlaufen, ist die Fiber Service OÖ GmbH nach dem
TKG 2003 verpflichtet, Ihnen für die Duldung der Errichtung,
sowie des Betriebes dieser Telekommunikationsanlage auf
Ihren Grundstücken eine entsprechende Entschädigung an-
zubieten.
Wird durch die Fiber Service OÖ GmbH keine Hausanschluss-
möglichkeit auf Eigengrund im Gebäudeumfeld geschaffen
(Kästchen 4 auf Seite 1), ist eine Entschädigung gemäß An-
hang A verpflichtend anzubieten und wird wie dort festge-
halten vereinbart.
Alle von der Fiber Service OÖ GmbH im Bau und beim Betrieb
verursachten Flur- und Flurfolgeschäden, ausgenommen je-
ne, die ausschließlich bei der Errichtung des eigenen Hausan-
schlusses entstehen, werden von der Fiber Service OÖ GmbH
nach den aktuellen Richtlinien (für Ernteverluste) der Land-
wirtschaftskammer OÖ abgegolten. Führt die Erhebung der
abzugeltenden Flurschäden zwischen den Vertragsparteien
zu keiner Einigung, sowird ein Fachmann der Landwirtschafts-
kammer mit der Ermittlung beauftragt. Nach Ausführung der
Bauarbeiten, Erhebung der endgültigen Längen und Flurschä-
den werden die Entschädigungsbeträge zuzüglich einer all-

fälligen Umsatzsteuer umgehend auf die bekanntgegebenen
Konten überwiesen. Im Zuge der Flurschadensabrechnung
erhält der Bewirtschafter eine pauschale Aufwandsabgeltung
von EUR 50,00, u.a. für die notwendigen AMA-Meldungen.
Der Grundeigentümer stimmt zu, dass die Flurschadenser-
hebung und Abrechnung derselben mit dem Bewirtschafter
(Pächter) (Formular Seite 2) erfolgt.

2 Rechtseinräumung

Der/Die Vertragspartner als Eigentümer des oben genann-
ten Grundstücks räumt/räumen hiermit der Fiber Service
OÖ GmbH die im Vertragspunkt „Vertragsgegenstand“ ausge-
wählten Rechte ein und die Fiber Service OÖGmbHnimmt die
Einräumung dieser Rechte rechtsverbindlich an. Das Recht
umfasst dabei neben der Errichtung bzw. Verlegung selbst
auch das Recht, die Einrichtungen bzw. Leitungen am vorge-
sehenen Ort zu belassen und zu betreiben sowie diese im
Anlassfall zu entstören, zu warten, zu erneuern und instand
zu halten, sofern dies nicht über das im Vertragsgegenstand
ausgewählte Recht hinausgeht, sowie das Recht für die Zwe-
cke dieser Leitung das Grundstück und das Anschlussobjekt
auf eigene Gefahr zu betreten und das Grundstück nach Ab-
stimmung mit dem Grundeigentümer zu befahren.

3 Pflichten der Vertragspartner

Die Fiber Service OÖ GmbH wird eine Mitbenutzung über die
Vermietung und/oder reine Datenübertragung hinaus durch
einen Dritten nur soweit zulassen, sofern eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, und die Rechte und Pflichten aus die-
ser Vereinbarung dem Dritten überbinden. Das Recht des
Zutrittes zu den Anlagenteilen an den Grundstücken liegt nur
bei der Fiber Service OÖ GmbH bzw. ihren Erfüllungsgehil-
fen, sollte ein Recht auf Zutritt zu Anlagenteilen durch den
Dritten gefordert werden, so ist ein Einvernehmen mit dem
Grundeigentümer durch diesen herzustellen.
Der/Die Grundeigentümer verpflichtet/verpflichten sich, al-
les zu unterlassen, was eine Beschädigung oder sonstige Be-
einträchtigung der vertragsgegenständlichen Datenkabel und
zugehörigen technischen Einrichtungen zur Folge hat.
Für Schäden an den vertragsgegenständlichen Anlagen, wel-
che der Grundeigentümer leicht fahrlässig verursacht, haftet
er nicht und für grob fahrlässig verursachte Schäden wird je-
doch eine Schadensobergrenze von EUR 1500,00 je Schadens-
fall (wertgesichert nach Verbraucherpreisindex 2015=100
oder an seine Stelle tretendem Index) vereinbart. Die Ober-
grenze gilt nicht für vorsätzlich verursachte Schäden. Der
Grundeigentümer haftet der Fiber Service OÖ GmbH nicht
für Folgeschäden, Drittschäden und entgangenen Gewinn.
Dem Grundeigentümer sind seine Gehilfen gleichgestellt. Für
den Bewirtschafter (Pächter) gelten die Haftungsregelungen
dieses Vertrages sinngemäß.
Die Fiber Service OÖ GmbH verpflichtet sich für sich und
von ihr beauftragte Unternehmen, das vertragsgegenständ-
liche Grundstück und das Anschlussobjekt unter größtmög-
licher Schonung der Substanz und der Interessen des/der
Grundeigentümer(s) zu behandeln und allfällige von ihr im
Zusammenhang mit diesem Vertrag schuldhaft verursachte
Schäden, oder Schäden, die nur auf Grund dieser Anlage ent-
standen sind, abzugelten oder diese durch entsprechende
Maßnahmen nachMöglichkeit und Zumutbarkeit zu beheben.
Arbeitenwerden unter tunlichster Schonung des Grundstücks
durchgeführt und nach Beendigung der Arbeiten wird der
ordnungsgemäße Zustand des Grundstücks entsprechend

Vertragsbedingungen Leitungsrecht
Verlegung einer Telekommunikationsleitung nach TKG 2003
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den gesetzlichen Vorgaben und der einschlägigen Richtlini-
en (z.B. Richtlinie für die sachgerechte Bodenrekultivierung)
wiederhergestellt.
Die Fiber Service OÖ GmbH ist verpflichtet, den/die Grund-
eigentümer von geplanten Bauarbeiten an den vertragsge-
genständlichen Datenkabeln oder technischer Einrichtungen
(aufgrund einer Überprüfung, Wartung, Instandhaltung oder
Erneuerung) 14 Tage vorher zu verständigen (ausgenommen
sind dabei Gefahr in Verzug, Störungen und für den Betrieb
der Anlage kurzfristig notwendig werdende Instandhaltung).
Die Fiber Service OÖ GmbH wird dazu eine Abstimmung hin-
sichtlich der beanspruchten Feldfläche, Lage und möglicher
förderrechtlicher Konsequenzen mit dem Bewirtschafter für
eine zeitgerechteMeldung des Bewirtschafters an die Förder-
stellen (AMA) durchführen. Entfallene Ausgleichszahlungen
ohne Verschulden des Bewirtschafters aufgrund des Leitungs-
rechtes sind von der Fiber Service OÖ GmbH zu ersetzen,
soweit diese nicht in der Flurschadensabgeltung enthalten
sind.

4 Eigentumsrechte / Rechtsnachfolge

Die von der Fiber Service OÖ GmbH eingebrachten Datenka-
bel (Leerrohre sowie Glasfaserkabel) und technischen Einrich-
tungen verbleiben im Eigentum der Fiber Service OÖ GmbH
und gehen nicht in das Eigentumdes/der Grundeigentümer(s)
über. Demgegenüber verbleiben die von oder für dem/den
Grundeigentümer(n) verlegten Leerrohre ab Beginn der Haus-
anschlussleitung im Eigentum des/der Grundeigentümer(s).
Im Falle eines Eigentümerwechsels am vertragsgegenständli-
chen Grundstück wird/werden der/die Grundeigentümer die-
sen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ihre Rechts-
nachfolger überbinden. Im Falle eines Eigentümerwechsels
an den von der Fiber Service OÖ GmbH verlegten Datenka-
beln und/oder errichteter zugehöriger technischer Einrichtun-
gen durch Einzelrechtsnachfolge ist die Überbindung dieses
Vertrages mit allen Rechten und Pflichten auf den/die Rechts-
nachfolger mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des/der
Grundeigentümer(s) gestattet. Ausgenommen von diesem
Zustimmungserfordernis sind Fälle der Gesamt- und Einzel-
rechtsnachfolge durch eine Gesellschaft, die direkt oder in-
direkt mehrheitlich im Eigentum des Landes Oberösterreich
steht; sowie vorübergehende Übertragungen zu Finanzie-
rungszwecken.
Der Gemeinde wird bei Rechtsnachfolgen des Unternehmens
für rechtsverbindliche Zuschriften ein bevollmächtigter An-
sprechpartner mit Sitz im Inland mitgeteilt.

5 Vertragslaufzeit / ordentliche Kündigung

Dieser Vertrag tritt mit wechselseitiger Unterfertigung in
Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Im Hinblick auf die hohen
Investitionskosten zur Herstellung dieses Glasfaseranschlus-
ses verzichtet/verzichten der/die Grundeigentümer und auch
die Fiber Service OÖ GmbH auf Bestandsdauer der Telekom-
munikationslinie darauf, diesen Vertrag ordentlich zu kündi-
gen. Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichti-
gem Grund und auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bleibt
unberührt.

6 Schlussbestimmungen

Sämtliche Mitteilungen (insbesondere Kündigungen) aus die-
sem Vertrag sind, sofern gesetzlich nicht zwingend eine an-
dere Form vorgesehen ist, schriftlich an die jeweils zuletzt

bekannt gegebene Adresse der Fiber Service OÖ GmbH zu
richten.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages
beeinträchtigt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame
zu ersetzen, die ihr dem Sinn und Zweck nach am Nächsten
kommt. Dies gilt nicht, würde das Festhalten an dem Vertrag
eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen.
Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke. Davon abweichend
gilt für Verbraucher: An Stelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung bzw. im Fall einer Regelungslü-
cke tritt die diesen Fall regelnde gesetzliche Bestimmung.
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und seiner
Bestandteile bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Von
diesem Schriftformerfordernis kann wiederum nur schriftlich
abgegangen werden. Mündliche Nebenabreden zu diesem
Vertrag bestehen nicht. Diese Bestimmung gilt nicht für Ver-
braucher.
Der Vertrag kommt jedenfalls erst mit Zugang des beidseitig
unterfertigten Vertrages der Fiber Service OÖ GmbH an den
Grundeigentümer zustande. Jede Vertragspartei erhält ein
Exemplar dieses Vertrages mit Planbeilage.
Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene
Bezeichnungen nur in der männlichen Form angeführt sind,
beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
Es gilt österreichisches Recht ausschließlich seiner Verwei-
sungsnormen. Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag, auch über sein Zustandekommen und seine Auslegung,
wird das sachlich zuständige Gericht am österreichischen
Wohnsitz des betroffenen Grundeigentümers vereinbart. Hat
der Grundeigentümer keinen ordentlichen Wohnsitz in Ös-
terreich, so gilt der Gerichtsstand der gelegenen Sache (be-
rührtes Grundstück) als vereinbart. Für Rechtsstreitigkeiten
mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes,
deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Beschäfti-
gungsort im Inland liegt, gelten jedoch die gesetzlichen Ge-
richtsstände.
Auf eine laut TKG 2003 idgF mögliche Verbücherung dieses
Leitungsrechtes wird ausdrücklich verzichtet.
Erfolgen binnen fünf Jahren keine Arbeiten für die vertrags-
gegenständlichen Anlagen, erlischt dieser Vertrag, ohne dass
es einer gesonderten Kündigung bedarf.

Stand 2019-Q4 (2019-10-01)- Leitungsrecht LR11.1 gültig bis Widerruf, genannte Be-
träge exkl. USt.

Vertragsbedingungen Leitungsrecht
Verlegung einer Telekommunikationsleitung nach TKG 2003
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„Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie 
gehalten, so sind sie von einem Tierarzt kastrieren zu 
lassen, sofern diese Tiere nicht zur Zucht verwendet 
werden.“ (Auszug aus der Anlage 1 der 2. Tierhal-
tungsverordnung)

Mit dieser tierschutzrechtlichen Bestimmung hat der 
Gesetzgeber ausdrücklich festgelegt, dass Katzen, die 
ins Freie dürfen, kastriert werden müssen. Dies gilt ös-
terreichweit für weibliche als auch männliche Katzen 
gleichermaßen. Damit soll eine ungewollte und unkont-
rollierte Vermehrung von Katzen verhindert werden.
Von der verpflichtenden Kastration ausgenommen sind 
nur Katzen einer bei der Bezirkshauptmannschaft bzw. 
Magistrat gemeldeten Zucht, die mit Mikrochip gekenn-
zeichnet und in der Heimtierdatenbank registriert sind.

Die Kastration von Katzen verhindert aber nicht nur 
eine ungewollte Vermehrung, sie hat auch Vorteile für 
die Gesundheit und das Verhalten der Tiere. Kastrierte 
Katzen streunern weniger herum und sind dadurch ei-
nem deutlich geringerem Risiko für Verletzungen, dem 
Straßenverkehr oder Infektionskrankheiten durch Kon-
takt mit anderen Tieren ausgesetzt.

Außerdem sind die Tiere un-
tereinander verträglicher. 
Übelriechendes Markieren 
der Katzen entfällt ebenso 
in den meisten Fällen. Die 
Kastration von Kätzinnen 
und Katern ist übrigens ein 
Standardeingriff, der von 
Tierärzten/Tierärtzinnen häu-
fig durchgeführt wird und zu 
den Routineoperationen zählt.

Fazit: Die Kastration von Katzen stellt einen wichtigen 
Beitrag zum aktiven Tierschutz dar, sie erhöht die Le-
benserwartung und hat viele Vorteile für die Gesund-
heit der Tiere selbst und ist für Katzen mit Zugang ins 
Freie verpflichtend.

Cornelia Rouha-Mülleder
Tierschutzombudsfrau Oö
4021 Linz • Bahnhofplatz 1
Tel.: (+43 732) 77 20-142 81
Fax: (+43 732) 77 20-21 42 89
E-Mail: tierschutzombudsstelle@ooe.gv.at

Verpflichtende Katzenkastration bei Zugang ins Freie

Glühwein & Punsch 
in der Vorweihnachtszeit
ACHTUNG: TERMINÄNDERUNG!!
16.11.2019  HÖFTER ADVENT 
 mit Feuerlöscherüberprüfung
                Ab 14:00 Uhr: 20 Aussteller präsentieren ihre
  Kunstwerke
 Musikalische Umrahmung des 
 Kinderchores Joyful Kids am 
 Nachmittag
                Ab 19:00 Uhr: Perchtenlauf mit dem 
 Trattnachtal Inferno Grieskirchen
23.11.2019 ab 16 Uhr Kunst a Häferl tringa 
 (Malschule PURPUR)
24.11.-23.12.2019  Glühweinstand der UNION 
 (Sparparkplatz Gaspoltshofen)
 Samstag & Sonntag ab 16 Uhr,  
 Montag bis Freitag ab 18 Uhr
07.12.2019 ab 17 Uhr Der Nikolaus kommt 
 (Sparparkplatz Gaspoltshofen)
08.12.2019 ab 17 Uhr Glühweinstand der FF Altenhof

Details finden Sie auf www.facebook.com/gaspoltsho-
fen wo wir versuchen, alle aktuellen Termine & Veran-
staltungen sowie Flyer zu verlinken!
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DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Zur Vermeidung von Sturmschäden:

• Mindestens einmal jährlich Dach und Kamin auf lose Ziegel, 
schlecht befestigte Bleche und dergleichen überprüfen lassen, 
Blitzschutzanlagen, Antennen und ähnliches müssen ebenso 
sicher befestigt sein

• Hohe, ältere, eventuell morsche Bäume in der Nähe von Gebäu-
den rechtzeitig durch neue Bepflanzung ersetzen

• Ersatz-Dachziegel oder Dachpaletten bzw. Folien zur temporä-
ren Vermeidung von Nässeschäden im Schadensfall vorrätig 
halten

• Wetterwarnungen und behördliche Informationen beachten

Bei einem drohendem Sturm:

• Kinder zu sich rufen und beaufsichtigen
• Gegenstände im Außenbereich sichern
• Fahrzeuge, wenn möglich, in geschützte Bereiche bringen
• Schützende Räumlichkeiten aufsuchen - und unbedingt dort 

bleiben
• Fenster und Türen schließen, Rollläden, Markisen etc. einholen
• Unterwegs: Abstand zu Gebäuden, Bäumen etc. halten
• Im Auto: Vorsicht beim Überholen und an exponierten Stellen
• Verhaltensmaßnahmen der Behörden (Radio oder 
    Zivilschutz-SMS) beachten

Nach einem Sturm:

• Weiter aktuelle Informationen verfolgen
• Mindestabstand von 20 Metern bei am Boden liegenden oder 

abgerissenen Stromleitungen beachten, den Schaden melden
• Haus/Wohnung auf Sturmschäden überprüfen und mit Fotos 

dokumentieren - Schaden unverzüglich melden

   Ein Sturm kann zu Stromausfällen führen: Ein Notfallradio und eine 
Notbeleuchtung sind dafür unerlässlich!

Selbstschutz ist der beste Schutz bei: 

STURM

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Man spricht von Sturm, wenn der Wind Geschwindigkeiten von mindestens 75 km/h erreicht. Gefährlich sind 
bei einem Sturmereignis vor allem die Böen, also kurzzeitige Windspitzen, da sie doppelt so hoch sein können 
wie die durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Eine Gefahr für Menschen stellen besonders die Gegenstände 
dar, die nicht (oder schlecht) im Boden verankert sind und dem Wind eine große Angriffsfläche bieten. 
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Im Mai 2019 habe ich, Katrin Künzel, unser Familienun-
ternehmen übernommen.

Ich freue mich sehr, alles in gewohnter Form, allerdings 
mit kleinen Änderungen, weiterführen zu dürfen.

Nicht nur das Sortiment, sondern auch die Öffnungszei-
ten habe ich etwas verändert.
Neben Schmuck und Uhren findet ihr bei uns jetzt auch:
• Handtaschen, Geldbörsen und Gürtel von 

Aunts&Uncles
• Sonnenbrillen von Police
• Smartwatches von Garmin und Samsung.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 8:00-12:00Uhr und 
14:30 -18:00 Uhr und Samstag von 8:00 -12:00 Uhr
Montag und Dienstag geschlossen.
Für individuelle Beratungstermine an nicht geöffneten 
Tagen (z.B Eheringberatung, Verlobungsringkauf, ...) 
stehe ich gerne zur Verfügung.

Öffnungszeiten im Dezember:
Mo-Fr von 8:00-12:00 und 14:30 -18:00 Uhr
Samstag von 8:00 -12:00 und 14:30-17:00 Uhr
Wegen Inventur von  2.1.2020 – 7.1.2020 geschlossen

 sucht:

- Anlagenmonteur m/w für Montagen im Au-
ßendienst (Österreich/Bayern)

- Metalltechniker m/w / Schweißer m/w mit 
abgeschlossener Berufsausbildung

- Lehrlinge (Metalltechniker, Stahlbautechniker, 
Schweißtechniker)

Bewerbungen richten Sie an: 

h.gruber@gruber-maschinen.at 07735/6051-0

erweitert die Produktion und sucht:
- Elektriker/in
- Technische/r Produktionsleiter/in
- 10 Produktionsmitarbeiter/innen
- Kommissionierer/in (mit Staplerschein)

Bewerbungen richten Sie an:  
Frau Ingrid Schöppl-Stritzinger

4673 Gaspoltshofen, Edt am Stömerberg 2, 
07735/6606-0, office@stritzinger.at  

sucht:

Mitarbeiter/in Projektmanagement, Teilzeit 
/ max. 30 Wochenstunden, Dienstort Grieskir-
chen 
Bewerbungen richten Sie an: Mostlandl-Haus-
ruck, zH Mag. Gerlinde Grubauer-Steininger 
Roßmarkt 25, 4710 Grieskirchen – 
0660/5290570, grubauer@mostlandl-hausruck.at  
 
 
 

LEHRAUSBILDUNG ZUR 
KÖCHIN / ZUM KOCH 

Bewerbungen bis 20.11.19 an: 
Amt der Oö. Landesregierung 
Abteilung Personal-Objektivierung 
4021 Linz, Bahnhofplatz 1 
E-Mail karriere@ooe.gv.at 
Telefon: (+43 732)7720-18718 
Bewerbungsbogen:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at  
 

HINWEIS: Auf www.gaspoltshofen.at finden 
Sie die gesamten Ausschreibungstexte in 
voller Länge und noch weitere aktuelle Stellen-
ausschreibungen.
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VERANSTALTUNGSKALENDER November / Dezember 2019


